GZ: 24 E 95/21b
An das Bezirksgericht Linz
Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otmar Stanzl, Finanzberater, 4020 Linz, Lastenstraße 9
vertreten durch:
Mag. Helfried Oberndorfer, Rechtsanwalt, 4030 Linz, Wiener Straße 399
verpflichtete Partei:
Josefine Pechsteiner, Angestellte, 4020 Linz, Landstraße 81b/2
vertreten durch:
Dr. Robert Kainzl, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Hauptstraße 108

wegen:
€ 1.100,- s.A.

Die betreibende Partei führt aufgrund eines Zahlungsbefehls des Bezirksgerichtes Linz vom 14.11.2020, 47 C 41/20y, gegen die Verpflichtete Fahrnisexekution zur Hereinbringung einer Forde​rung von € 1.100,-- s.A.

Dieser Zahlungsbefehl wurde der Verpflichteten am 17.11.2020 durch Hinterlegung zugestellt. Die Ver​pflichtete hat sich am 24.11.2020 den Zahlungsbefehl von der Post ab​geholt. Da sie als juristischer Laie der Ansicht war, die vierwöchige Einspruchsfrist würde mit dem Zeitpunkt der Abholung zu laufen beginnen, hat sie am 22.12.2020 handschriftlich Einspruch gegen den Zahlungsbefehl erhoben. Dieser Einspruch wurde mit Beschluss des Bezirksgerichtes Linz 47 C 47/20y-4 vom 29.12.2020 als ver​spätet zurückgewiesen.

Gegen die Versäumung der Einspruchsfrist hat die Verpflichtete mit Schriftsatz ihres nunmehrigen Rechtsvertreters vom 5.1.2021 im Titelverfahren die Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, über welchen Antrag bislang noch nicht entschieden wurde. Da in der Zwischenzeit dem Betreibenden ein mit Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbestätigung versehener Zahlungsbefehl ausgefertigt wurde, wurde die​sem über seinen Antrag am 12.1.2021 die Fahrnisexekution gegen die Verpflichtete bewilligt.

Da der Verpflichteten der Vollzug der Fahrnisexekution droht, beantragt sie nunmehr die Aufschiebung des Fahrnisexekutionsverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt gemäß § 42 Abs 1 Z 2 EO einen tauglichen Aufschiebungsgrund dar. Der Antrag ist auch nicht von Vornherein aussichtslos. Der Verpflichteten würde durch den Vollzug der Fahrnisexekution ein unersetzlicher oder schwer zu ersetzender Vermögensnachteil entstehen, weil sie sich um den voraussichtlichen Verkaufserlös gepfändeter Gegenstände keine gleichwertigen anschaffen könnte. Auf die Offenkundigkeit des Vermögensnachteils bei der Fahrnisexekution wird hingewiesen.

Eine Gleichschrift des Wiedereinsetzungsantrags liegt diesem Aufschiebungsantrag bei.
